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für Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnische 
Lehrgänge sowie für gewerbliche, kaufmännische und 
hauswirtschaftliche Berufsschulen (Landesvertrags­
lehrergesetz 1966) geändert wird 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Kollegium des Landesschulrates für Oberösterreich hat .inder 
sitzung vom 14. April 1994 folgende Stellungnahme zu dem im Gegen­
stand angeführten Gesetzesentwurf beschlossen: 

Analog zum Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, § 22 Abs 1, sollte in 
der Novelle die Möglichkeit verankert werden, daß auch Vertrags­
lehrer im Bereich der Lehreraus- und -fortbildung mitverwendet 
werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Amtsführende Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich: 
Dr. Riedl eh. 

Zustellhinweis: 
~ Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien 
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